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Beschluss 
IDG-Status: öffentlich 
 

Die Schulpflege hat beschlossen: 
 
1.  Katarina Schmid wird per 1. November 2024 für den Rest der Legislaturperiode 2022-

2026 als Vertreterin der Schulleitungen (Sekundarstufe) in der Schulpflege bestätigt.  
  
2. Katarina Schmid wird gemäss Anhang 3 Ziff. III VVO Lehrpersonal ab 1. November 

2024 für den Rest der Legislaturperiode 2022 - 2026 eine Entlastung von 15 Stellen-
prozenten für die Übernahme der Funktion gewährt. 

  
3. Der Personaldienst DSS wird mit der administrativen Umsetzung der Entlastung be-

auftragt. 
  
4. Dieser Beschluss wird veröffentlicht.  
  

Mitteilung an: Katarina Schmid, Leitung Bildung BT Süd, DSS: Personaldienst, SL-Info, Be-
zirksrat. 
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Begründung 

 

1. Ausgangslage 

Die Schulpflege hat Maya Steffen als Vertreterin der Schulleitungen (Sekundarstufe) in der 
Schulpflege für die Legislaturperiode 2022 – 2026 mit beratender Stimme gewählt (vgl. Be-
schluss der Schulpflege vom 22.07.2022).  

 

Maya Steffen hat ihren Rücktritt per Ende Schuljahr 2023/24 bekanntgegeben, entsprechend 
ist per sofort für den Rest der Legislaturperiode 2022 – 2026 eine Nachfolge zu bestimmen. 

 

2. Erwägungen 

Gemäss § 42 Abs. 6 VSG i.V.m. Art. 42 Abs. 2 GO ist für Lehrpersonen und Schulleitungen 
ein dauerndes Teilnahmerecht an den Sitzungen der Schulpflege vorgesehen. Gemäss 
Art. 15 Abs. 2 der Verordnung über die Volksschule in der Stadt Winterthur vom 29. August 
2022 (SRS 4.1-1) wählt die Schulleitungskonferenz die Vertretungen der Schulleitungen in 
der Schulpflege.  

Katarina Schmid, Schulleiterin Schule Rosenau, wurde am 23. September 2024 an der 
SLKW-Versammlung einstimmig als Co-Präsidentin und als Vertretung der Schulleitungen 
(Sekundarstufe) in die Schulpflege gewählt. Die Schulpflege bestätigt diese Wahl und ent-
schädigt die Funktion gemäss VVO Lehrpersonal. 

 

3. Kosten 

Es ist eine Entlastung von 15 Stellenprozent zu gewähren (vgl. Anhang 3, Ziff. III der Voll-
zugsverordnung für das Lehrpersonal und weitere schulische Funktionen (VVO Lehrpersonal) 
vom 13.7.2022 [SRS 1.4.5-8.1]). 

 

4. Externe und interne Kommunikation 

Intern: SL-Info 

 

5. Veröffentlichung 

Dieser Beschluss wird veröffentlicht. 

 
 
 
Für den richtigen Protokollauszug: 
 
 

   
 
Martina Blum Lukas Höhener 
Präsidentin Schulpflege Winterthur Schreiber Schulpflege Winterthur 
 
 
Datum: 31. Oktober 2024 
 
 


